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Berufsgenossenschaftliche Regeln f�r Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit (BG-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen
von Inhalten z.B. aus
W staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen)
und/oder

W berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverh�tungsvorschriften)
und/oder

W technischen Spezifikationen
und/oder

W den Erfahrungen berufsgenossenschaftlicher Pr�ventionsarbeit.

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm
Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften oder Unfallverh�tungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen,
wie Arbeitsunf�lle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren vermieden werden k�nnen.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen
Empfehlungen, insbesondere den beispielhaften L�sungsm�glichkeiten,
davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Verh�tung von
Arbeitsunf�llen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
getroffen hat. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von
den daf�r eingerichteten Aussch�ssen technische Regeln ermittelt worden, sind
diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder
aus Unfallverh�tungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck
kenntlich gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erl�uterungen,
insbesondere beispielhafte L�sungsm�glichkeiten, sind durch entsprechende
Hinweise in Kursivschrift gegeben.

Anfragen sind zu richten an:

Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen,
Fontenay 1a, 20354 Hamburg

Telefon: (040) 44118–0

E-Mail: praev.hh@bg-bahnen.de

Internet: www.bg-bahnen.de
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Vorbemerkung

In dieser BG-Regel werden die allgemein g�ltigen Regelungen in Unfall-
verh�tungsvorschriften f�r den Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen
erl�utert und konkretisiert.

In dieser BG-Regel sind die Bestimmungen
– des Gesetzes �ber die Durchf�hrung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Besch�ftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG),

– der Verordnung �ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung
von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, �ber Sicherheit beim
Betrieb �berwachungsbed�rftiger Anlagen und �ber die Organisation des
betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV),

– der Unfallverh�tungsvorschriften, insbesondere
– Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der Pr�vention« (BGVA1),
– Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen« (BGV D30),

– der BG-Regeln, insbesondere
– BG-Regel »Sicherheit von Einrichtungen zur drahtlosen �bertragung von
Steuerbefehlen« (BGR 149, bisherige ZH 1/295),

ber�cksichtigt.
Diese BG-Regel enth�lt ausschließlich Regelungen f�r den Betrieb von
Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen. Bestimmungen �ber Bau und Ausr�stung sind
in der DIN EN 50239 »Bahnanwendungen; Funkfernsteuerung von Triebfahr-
zeugen f�r G�terbahnen« und in der VDV-Schrift 211 »Funkfernsteuerungen von
Triebfahrzeugen f�r G�terbahnen« enthalten. Technische Festlegungen zum Soll-
zustand der Funkfernsteuerung w�hrend des Betriebes k�nnen E DIN VDE 0119-207
Teil 2 »Zustand der Eisenbahnfahrzeuge; Leittechnik; Teil 207-2: Funkfernsteuerung-
FFST« entnommen werden. Regelungen �ber die Durchf�hrung des Eisenbahn-
betriebes enthalten z.B. die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), die Eisen-
bahn-Bau- und Betriebsordnung f�r Schmalspurbahnen (ESBO), die Eisenbahn-Bau-
und Betriebsordnungen f�r Anschlussbahnen der einzelnen Bundesl�nder (BOA/
EBOA), die Fahrdienstvorschrift f�r Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE), die
DB-Konzernrichtlinie 408 »Z�ge fahren und Rangieren«.
Die in dieser BG-Regel enthaltenen technischen L�sungen schließen andere,
mindestens ebenso sichere L�sungen nicht aus, die auch in technischen Regeln
anderer Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens �ber den Europ�ischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben k�nnen.
Diese BG-Regel wurde in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaftlichen
Zentrale f�r Sicherheit und Gesundheit (BGZ) des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften und dem Fachausschuss Bahnen erarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese BG-Regel findet Anwendung auf den Betrieb der Funkfern-
steuerungen bei Eisenbahnen.

Funkfernsteuerungen k�nnen die Abl�ufe bei Fahrbewegungen von Eisen-
bahnen erheblich optimieren. Unter Ber�cksichtigung �rtlicher und
betrieblicher Verh�ltnisse sind weitere technische und organisatorische
Maßnahmen anzustreben, um die Arbeitssicherheit zu erh�hen und die
T�tigkeit der Lokrangierf�hrer zu erleichtern. Dazu geh�ren z. B. der Ein-
satz von elektrisch ortsgestellten Weichen (EOW), elektrisch ortsgestellten
Gleissperren (EOGS), automatischen Rangierkupplungen, verbesserten
Rangierertritten und -griffen.

Mit der Funkfernsteuerung steuert der Lokrangierf�hrer Triebfahrzeuge in
der Regel von Standorten außerhalb des F�hrerraumes. Bei geschobener
Fahreinheit kann er die Spitze selbst besetzen, um den Gleisbereich zu
beobachten. Funkfernsteuerungen werden vorwiegend bei Rangierfahrten
eingesetzt, k�nnen aber auch f�r Zugfahrten zur Bedienung von
Anschlussstellen oder f�r Zugfahrten bei einfachen Betriebsverh�ltnissen,
z. B. bei geringen Geschwindigkeiten (v m 40 km/h) benutzt werden.

Bei geschobenen Rangierfahrten ohne Funkfernsteuerung muss in der
Regel die Spitze durch einen Rangierbegleiter besetzt werden, der dem
Eisenbahnfahrzeugf�hrer Fahrauftr�ge oder Auftr�ge zum Halten erteilt.
Mangelhafte Verst�ndigung zwischen Rangierbegleiter und Eisenbahn-
fahrzeugf�hrer haben in der Vergangenheit zu Unf�llen gef�hrt, die beim
Einsatz der Funkfernsteuerung vermieden werden.

2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser BG-Regel werden folgende Begriffe bestimmt:

1. Funkfernsteuerungen sind Einrichtungen, die es erm�glichen, Trieb-
fahrzeuge von einem tragbaren Sender aus �ber Funk zu steuern.

Die Funkfernsteuerung besteht aus dem Sender, dem Empf�nger und dem
maschinentechnischen Teil, der zur Ausf�hrung der Befehle erforderlich ist.

2. Sender ist der Teil der Funkfernsteuerung, den der Lokrangierf�hrer
zum Geben der Steuerbefehle mit sich f�hrt.

3. Empf�nger ist der Teil der Funkfernsteuerung, der die vom Sender
gegebenen Steuerbefehle auf dem Triebfahrzeug empf�ngt und an
den maschinentechnischen Teil �bertr�gt.
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4. Lokrangierf�hrer ist ein Betriebsbediensteter, der ein Triebfahrzeug
mit einer Funkfernsteuerung steuert.

5. Manueller Stopp ist die Funktion zur Ausl�sung eines Stoppsignals
durch bewusstes Handeln des Lokrangierf�hrers.

Diese Funktion wurde bisher mit dem Begriff »Nothalt aktiv« bezeichnet.

Siehe Abschnitt 7 DIN EN 50239.

6. Automatischer Stopp ist die Funktion zur Ausl�sung eines Stopp-
signals unabh�ngig vom bewussten Handeln des Lokrangierf�hrers bei
bestimmten sicherheitsrelevanten Situationen.

Solche sicherheitsrelevanten Situationen sind z. B. Verlust der Funkver-
bindung, Ansprechen des Neigungsschalters. Diese Funktion wurde bisher
mit dem Begriff »Nothalt passiv« bezeichnet.

Siehe Abschnitt 7 DIN EN 50239.

7. Neigungsschalter ist die Sicherheitseinrichtung im Sender zur Aus-
l�sung eines Stoppsignals, wenn der Sender unbeabsichtigt l�nger als
eine vorher festgelegte Zeit geneigt ist.

Siehe Abschnitt 3.27 DIN EN 50239.

8. Sperrschaltung ist eine Einrichtung, die nach Stillstand des Triebfahr-
zeuges selbstt�tig wirksam wird und das unbeabsichtigte Geben der
Steuerbefehle »L�sen der direkt/indirekt wirkenden Bremse« und »Leis-
tung erh�hen« verhindert. Die Sperrschaltung muss vor der n�chsten
Fahrt durch Entriegelung aufgehoben werden.

Siehe Abschnitt 3.8 VDV-Schrift 211.

3 Maßnahmen zur Verh�tung von Gefahren f�r Leben und Gesund-
heit bei der Arbeit

3.1 Anforderungen an den Lokrangierf�hrer

Der Unternehmer darf mit dem Steuern von Triebfahrzeugen �ber Funk nur
Versicherte beauftragen, die f�r die T�tigkeit als Lokrangierf�hrer geeignet
und ausgebildet sind.

Siehe § 24 der Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen« (BGV D30).

Anforderungen an die gesundheitliche Eignung von Lokrangierf�hrern sind
in der VDV-Schrift 714 »Leitlinien f�r die Beurteilung der Betriebsdienst-
tauglichkeit in Verkehrsunternehmen« enthalten.
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Lokrangierf�hrer erf�llen die Anforderungen als Eisenbahnfahrzeugf�hrer
und als Rangierbegleiter; sie haben eine zus�tzliche Ausbildung f�r die
Bedienung der Funkfernsteuerung. Anforderungen an Eisenbahnfahrzeug-
f�hrer enth�lt die VDV-Schrift 753 »Eisenbahnfahrzeug-F�hrerschein-Richt-
linie«; Anforderungen an Lokrangierf�hrer siehe Anhang 1 »Bef�higungsricht-
linien« der Fahrdienstvorschrift f�r Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE).

3.2 Betriebsanweisung und Unterweisung

3.2.1 Betriebsanweisung

Der Unternehmer hat f�r den sicheren Betrieb mit Funkfernsteuerungen
eine Betriebsanweisung in deutscher Sprache aufzustellen und den Ver-
sicherten bekannt zu geben. Die Betriebsanweisung muss insbesondere
Angaben enthalten �ber
– die Funktion und Handhabung,
– das Durchf�hren von Fahrten,
– das Verhalten bei St�rungen.

Siehe § 22 der Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen« (BGV D30).

Angaben �ber Funktion, Handhabung und St�rungen k�nnen der vom
Hersteller mitgelieferten Betriebsanleitung entnommen werden und sind
durch �rtliche und betriebliche Angaben zu erg�nzen.

Angaben �ber das Durchf�hren von Fahrten enthalten die von den Eisen-
bahnunternehmen aufzustellenden Betriebsanweisungen z. B. die »Samm-
lung betrieblicher Vorschriften (SbV)« oder die »Dienstordnung«, die der
Eisenbahnbetriebsleiter bzw. der Anschlussbahnleiter aufzustellen hat.

Werden Aufgaben des Lokrangierf�hrers auf einen Rangierbegleiter �ber-
tragen, sind diese in der Betriebsanweisung zu regeln.

3.2.2 Unterweisung

Der Unternehmer hat die Versicherten anhand der Betriebsanweisung
�ber die funkfernsteuerspezifischen Besonderheiten vor der Besch�ftigung
und danach in regelm�ßigen Zeitabst�nden, mindestens einmal j�hrlich,
arbeitsplatzbezogen zu unterweisen.

Diese Unterweisung erfolgt z. B. im Rahmen der allgemeinen Unterweisung
nach § 4 der Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der Pr�vention«
(BGV A1) oder des Fortbildungsunterrichtes.
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3.3 Erste Hilfe

Die notwendige Erste Hilfe muss auch gew�hrleistet sein, wenn der
Lokrangierf�hrer allein arbeitet.

Siehe § 24 der Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der Pr�vention«
(BGV A1).

Dies wird z. B. erreicht durch
– technische Systeme, die eine Dienstunf�higkeit des Lokrangierf�hrers

erkennen und automatisch an eine st�ndig besetzte Stelle weiterleiten
(z. B. durch �bertragen der Funktion »Automatischer Stopp« – ausgel�st
durch den Neigungsschalter – an eine Leitstelle),

– organisatorische Maßnahmen, wenn
– sich der Lokrangierf�hrer bei der Durchf�hrung der Arbeiten in Sicht-
weite von anderen Personen befindet,
oder

– der Lokrangierf�hrer regelm�ßig Meldungen empf�ngt und erwidert,
z. B. �ber Funk oder Telefon,

und sp�testens eine Stunde, nachdem er das letzte Mal gesehen wurde
oder sich gemeldet hat, nach ihm gesucht wird.

3.4 Vorbereiten von Fahrten

3.4.1 Pers�nliche Schutzausr�stungen und Ausr�stungsgegenst�nde

3.4.1.1 Der Lokrangierf�hrer hat bei seiner T�tigkeit im Gleisbereich pers�nliche
Schutzausr�stungen zu tragen und erforderliche Ausr�stungsgegenst�nde mit
sich zu f�hren.

Pers�nliche Schutzausr�stungen f�r den Lokrangierf�hrer sind insbesondere:
– Warn- und Wetterschutzkleidung in der Farbe fluoreszierendes Orange-
Rot mit Reflexmaterial nach DIN EN 471 »Warnkleidung«, beim Transport
von feuerfl�ssigem Gut in flammhemmender Ausf�hrung nach DIN EN 531,

– Industrieschutzhelm nach DIN EN 397,
– Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345,
– Schutzhandschuhe,
– bei Gef�hrdungen f�r die Augen Schutzbrille.

Ausr�stungsgegenst�nde sind z. B. Funkger�t, Handlampe, Signalfahne,
Tragegeschirr f�r den Sender.

3.4.1.2 Der Unternehmer hat pers�nliche Schutzausr�stungen auf Grundlage der
Gef�hrdungsbeurteilung auszuw�hlen und dem Lokrangierf�hrer zur
Verf�gung zu stellen. Diese sind von den Versicherten bestimmungsgem�ß
zu benutzen.
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Siehe §§ 29 und 30 der Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der
Pr�vention« (BGV A1) und §§ 17 und 25 der Unfallverh�tungsvorschrift
»Schienenbahnen« (BGV D30).

Bei Auswahl der pers�nlichen Schutzausr�stungen sind auch die zu erwar-
tenden Witterungsbedingungen zu ber�cksichtigen. Da die Schutzkleidung
auch als Schutz gegen Anstoßverletzungen dient, sollen auch bei hohen
Außentemperaturen die Arme und Beine bedeckt sein. Die Schutzkleidung
ist geschlossen zu tragen.

Die Sicherheitsschuhe sollen �ber eine gute St�tzwirkung im Kn�chel-
bereich verf�gen.

F�r das Bet�tigen der Steuerelemente am Sender sind geeignete Schutz-
handschuhe zur Verf�gung zu stellen. In der Regel sind das Fingerhand-
schuhe.

3.4.1.3 Ausr�stungsgegenst�nde sind so mitzuf�hren, dass sie leicht erreichbar
sind, den Lokrangierf�hrer bei seinen Bewegungen nicht beeintr�chtigen
und nicht an Teilen der Eisenbahnfahrzeuge h�ngen bleiben k�nnen. Das
Tragegeschirr ist an die K�rpermaße anzupassen.

3.4.2 Zuordnen von Sender und Empf�nger

3.4.2.1 Vor Beginn des Betriebes im Funkfernsteuermodus hat sich der Lokrangier-
f�hrer davon zu �berzeugen, dass Sender und Empf�nger zueinander
geh�ren. Dies gilt auch f�r Unterbrechungen, wenn eine Verwechslungs-
gefahr der Sender besteht, z. B. nach Arbeitspausen.

3.4.2.2 Sind f�r Sender und Empf�nger neutrale Ger�teeinheiten vorhanden, sind
sie aufeinander abzustimmen, z. B. durch entsprechende Adressstecker.

3.4.3 Umstellen der Steuereinrichtung auf Funkfernsteuermodus

Die Steuereinrichtungen des Triebfahrzeuges sind f�r den Betrieb mit Funk-
fernsteuerung einzustellen und gegen unbefugtes Verstellen zu sichern.

Die Steuerbefehle f�r das Triebfahrzeug d�rfen im Funkfernsteuermodus
nur vom Sender aus gegeben werden k�nnen, mit Ausnahme des Steuer-
befehls »Manueller Stopp« bei Notf�llen.

Die Sicherung gegen unbefugtes Verstellen wird z. B. erreicht durch
Abziehen eines Schl�ssels oder eines entsprechenden Stellteiles, durch
Abschließen des F�hrerraumes.
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3.4.4 Pr�fen der sicherheitsrelevanten Funktionen

Die Bremsfunktionen sowie die Funktion »Pfeifen« sind in jeder Arbeits-
schicht bei der ersten Inbetriebnahme �ber Funk zu pr�fen.

Zu den Bremsfunktionen geh�ren
– Anlegen der direkt wirkenden Bremse,
– L�sen der direkt wirkenden Bremse,
– Manueller Stopp,
– Automatischer Stopp, ausgel�st durch Neigungsschalter,
– Sanden
und, wenn eine indirekt wirkende Bremse vorhanden ist,
– Anlegen der indirekt wirkenden Bremse,
– L�sen der indirekt wirkenden Bremse.

3.5 Durchf�hren von Fahrten

3.5.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

F�r das Durchf�hren von Fahrten mit Funkfernsteuerung gelten die §§ 22
bis 35 der Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen« (BGV D30).

3.5.2 Standorte auf Eisenbahnfahrzeugen

3.5.2.1 Lokrangierf�hrer d�rfen auf Eisenbahnfahrzeugen nur Standorte
benutzen, die sie sicher erreichen und auf denen sie sich sicher aufhalten
k�nnen. Sie d�rfen bei der Handhabung des Senders durch Aufbauten
und Ladung nicht behindert sein.

Einen sicheren Aufenthalt bieten Standorte, deren Grundfl�chen so
bemessen sind, dass die Lokrangierf�hrer darauf vollst�ndig mit beiden
F�ßen und aufrecht stehen k�nnen. Außerhalb von F�hrerr�umen und
anderen Fahrzeuginnenr�umen k�nnen solche Standorte z. B. auf offenen
Endb�hnen und Rangierertritten vorhanden sein.

Die Steuerung der Fahreinheit mit dem Sender durch den Lokrangierf�hrer
stellt h�here Anforderungen an den Standort als das Begleiten von Fahrten
durch den Rangierbegleiter. Bei Rangierertritten wird dem durch die
vergr�ßerte Standfl�che von 350 x 350 mm nach UIC-Merkblatt 535-2 Rech-
nung getragen (siehe Anhang 1). Diese Tritte sind seit dem 1. Januar 1997
an alle neuen Eisenbahnfahrzeuge anzubauen. Nach DIN 1588 wurden
G�terwagen von Industriebahnen bereits vor 1997 mit vergr�ßerten
Rangierertritten und verbesserten Griff-Einheiten ausger�stet.

Kleinere Rangierertritte nach den vor dem 1. Januar 1997 geltenden
Bestimmungen im UIC-Merkblatt 535-2 sind als Standort f�r den Lok-
rangierf�hrer aus ergonomischen Gr�nden nicht geeignet. Auf der Basis
einer Gef�hrdungsbeurteilung kann der Unternehmer die Benutzung dieser
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Rangierertritte weiterhin zulassen. Wesentliche Kriterien sind dabei z. B. die
Festhaltem�glichkeiten, die L�nge der Fahrstrecke, �rtliche Besonderheiten.

Ein sicherer Standort kann auch durch eine mobile Tritt-/Griff-Einheit
erreicht werden, die z. B. am Puffer des Eisenbahnfahrzeuges befestigt wird.

3.5.2.2 Der Lokrangierf�hrer darf nur Rangierertritte besteigen, die keine sicht-
baren Besch�digungen und Verformungen aufweisen.

3.5.2.3 Lokrangierf�hrer haben sich auf Eisenbahnfahrzeugen einen festen Halt
zu verschaffen.

Einen festen Halt verschafft sich der Lokrangierf�hrer, indem er z. B. einen
Arm um einen Haltegriff legt oder sich bei Eisenbahnfahrzeugen mit
Endb�hnen am Gel�nder festh�lt.

Ein fester Halt ist insbesondere erforderlich zum Schutz gegen Absturz bei
ruckartigen Bewegungen der Eisenbahnfahrzeuge, z. B. bei einem auto-
matischen Stopp infolge eines Verlustes der Funkverbindung.

3.5.3 Tragen des Senders

3.5.3.1 Der Lokrangierf�hrer hat den Sender grunds�tzlich w�hrend des
Betriebes im Funkfernsteuermodus in dem daf�r vorgesehenen Trage-
geschirr bei sich zu f�hren, so dass
– die �berwachung der Dienstf�higkeit gew�hrleistet ist,
– er jederzeit unbehindert Steuerbefehle ausf�hren kann

und
– er bei seinen Bewegungen nicht beeintr�chtigt wird.

Die �berwachung der Dienstf�higkeit erfolgt bei Funkfernsteuerungen
nach DIN EN 50239 mit dem Neigungsschalter. Bei Neigung des Senders
wird der Steuerbefehl »Automatischer Stopp« ausgel�st. Der Steuerbefehl
»Automatischer Stopp« kann unwirksam werden, wenn sich der Lokrangier-
f�hrer bei seiner Steuert�tigkeit hinsetzt.

3.5.3.2 Abweichend von Abschnitt 3.5.3.1 darf der Sender abgesetzt werden,
wenn die �berwachung der Dienstf�higkeit weiterhin gew�hrleistet ist.

Die �berwachung der Dienstf�higkeit ist bei abgesetzten Sendern weiter-
hin gew�hrleistet, wenn
– der Neigungsschalter wirksam bleibt, z. B. bei Aufnahme des Senders

in einem kippbaren St�nder, der vom Lokrangierf�hrer st�ndig senk-
recht zu halten ist,
oder

– bei eingebauter Bedienerwachsamkeitseinrichtung diese vorher am
Sender eingeschaltet wurde.
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3.5.3.3 Abweichend von Abschnitt 3.5.3.1 darf der Sender kurzzeitig abgesetzt
werden, wenn das Triebfahrzeug durch Anlegen der Bremse zum Still-
stand gekommen und die Sperrschaltung wirksam geworden ist sowie der
Sender gegen unbefugte Benutzung gesichert wurde.

Die Wirksamkeit der Sperrschaltung kann z. B. durch den Versuch, Leistung
aufzuschalten, festgestellt werden.

Die Sperrschaltung kann z. B. dann noch nicht wirksam geworden sein,
wenn sich das Eisenbahnfahrzeug noch sehr langsam bewegt oder bei
niedriger Fahrstufe in der Steigung zum Stillstand kommt.

3.5.4 St�rung einer Steuerfunktion

Erkennt der Lokrangierf�hrer die St�rung einer Steuerfunktion, die nicht
zum Steuerbefehl »Automatischer Stopp« f�hrt, hat er die Fahreinheit
sofort anzuhalten.

Angaben �ber weitere Maßnahmen im St�rungsfall sind in der Betriebs-
anweisung nach Abschnitt 3.2.1 enthalten.

3.5.5 Befahren von Bahn�berg�ngen und �berwegen

An Bahn�berg�ngen und �berwegen hat der Lokrangierf�hrer seine Fahr-
weise so einzurichten, dass Gef�hrdungen f�r ihn selbst weitgehend
vermieden werden. Das schließt ein, dass er den Straßenverkehr aufmerk-
sam beobachtet, Straßenverkehrsteilnehmer bei Gefahr rechtzeitig warnt
sowie zu seinem eigenen Schutz gegebenenfalls die Fahrgeschwindigkeit
vermindert und notfalls anh�lt.

Die Sicherung von Bahn�berg�ngen und �berwegen ist im Verkehrsrecht
geregelt, insbesondere in den Bau- und Betriebsvorschriften f�r Eisenbahnen
(EBO, BOA, EBOA, ESBO), in der »Fahrdienstvorschrift f�r Nichtbundes-
eigene Eisenbahnen« (FV-NE), in der DB-Konzernrichtlinie 408 »Z�ge fahren
und Rangieren« und in der »Vorschrift f�r die Sicherung der Bahn�berg�nge
bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (B�V-NE)«. Hinweise f�r die Siche-
rung von Bahn�berwegen in abgeschlossenen Werksbereichen enth�lt die
VDV-Schrift 362 »Bahn�berwege in abgeschlossenen Werksbereichen«.

Der sich an der Spitze der geschobenen Fahreinheit befindende Lok-
rangierf�hrer ist beim Zusammenprall besonders gef�hrdet. Zu seiner
eigenen Sicherheit ist daher an Bahn�berg�ngen und �berwegen eine
defensive Fahrweise des Lokrangierf�hrers erforderlich.

BGR 122

12



3.5.6 Neigungsschalter�berbr�ckung

3.5.6.1 Die Neigungsschalter�berbr�ckung darf nur benutzt werden, wenn
– bei der T�tigkeit des Lokrangierf�hrers eine Beugung des Oberk�rpers

unvermeidbar ist, die zum Ansprechen des Neigungsschalters f�hrt
und

– w�hrend der Dauer der Neigungsschalter�berbr�ckung eine
Gef�hrdung des Lokrangierf�hrers nicht zu erwarten ist.

T�tigkeiten des Lokrangierf�hrers, bei denen eine Beugung des Oberk�rpers
unvermeidbar ist, sind z. B. das Durchtauchen unter den Puffern oder das
Stellen von Handweichen und Gleissperren.

Eine Gef�hrdung des Lokrangierf�hrers ist z. B. bei St�rungen an Rangier-
kupplungen, schwerg�ngigen Kupplungsspindeln zu erwarten.

3.5.6.2 Die Neigungsschalter�berbr�ckung ist so einzustellen, dass die Zeitdauer
vom Ausf�hren der letzten bewussten Handlung des Lokrangierf�hrers,
z. B. Bet�tigen der Neigungsschalter�berbr�ckung, bis zum Ausl�sen des
»Automatischen Stopp« sieben Sekunden nicht �berschreitet. Diese Zeit-
dauer gilt auch bei einer erneuten Bet�tigung der Neigungsschalter�ber-
br�ckung.

3.5.6.3 Die Neigungsschalter�berbr�ckung darf im Stillstand des Triebfahrzeuges
zeitlich unbegrenzt wirken, wenn ein unbeabsichtigtes Fahren durch tech-
nische Maßnahmen verhindert ist.

Das bedeutet, dass die Funktion Neigungsschalter�berbr�ckung nur dann
zeitlich unbegrenzt wirken darf, wenn das Triebfahrzeug vorher angebremst
wurde und die Sperrschaltung wirksam geworden ist (siehe Abschnitt 3.7.1
VDV-Schrift 211).

3.5.7 Unbeabsichtigtes Geben von Steuerbefehlen

3.5.7.1 Der Lokrangierf�hrer hat sich so zu verhalten, dass ein unbeabsichtigtes
Fahren nicht m�glich ist. Bei vom Regelablauf abweichenden T�tigkeiten
darf er sich erst dann in den Gefahrbereich von Puffern, Kupplungen und
Rads�tzen begeben, wenn das Triebfahrzeug durch Anlegen der Bremsen
zum Stillstand gekommen und die Sperrschaltung wirksam geworden ist.

Vom Regelablauf abweichende T�tigkeiten sind z. B. St�rungen an Kupp-
lungen und Bedieneinrichtungen der Eisenbahnfahrzeuge.

Ist die Sperrschaltung nicht wirksam geworden, kann durch das unbe-
absichtigte Bet�tigen von Steuerelementen am Sender ein nicht gew�nsch-
ter Steuerbefehl gegeben werden.

Zur Wirksamkeit der Sperrschaltung siehe Abschnitt 3.5.3.3.
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3.5.7.2 Der Lokrangierf�hrer hat sich vor dem Anfahren zu vergewissern, dass er
die gew�nschte Fahrtrichtung eingestellt hat.

3.6 Verlassen der Fahreinheit unter Mitnahme des Senders

Der Lokrangierf�hrer darf sich mit dem Sender von funkferngesteuerten
Eisenbahnfahrzeugen nur f�r kurze Zeit und nur dann entfernen, wenn
das Triebfahrzeug durch Anlegen der Bremse zum Stillstand gekommen
und die Sperrschaltung wirksam geworden ist.

Zur Wirksamkeit der Sperrschaltung siehe Abschnitt 3.5.3.3.

3.7 Beenden des Funkfernsteuermodus

Beim Beenden des Betriebes im Funkfernsteuermodus hat der Lok-
rangierf�hrer
– die Funkfernsteuerung abzuschalten und den Sender unter Verschluss

aufzubewahren,
– die Eisenbahnfahrzeuge gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern

und
– das Triebfahrzeug gegen unbefugtes Ingangsetzen zu sichern.

Unter Beenden versteht man sowohl eine vor�bergehende Unterbrechung
als auch das Umstellen auf manuellen Steuermodus zum Schichtende.

Die Aufbewahrung des Senders unter Verschluss ist gew�hrleistet, wenn
der Sender gegen unbefugten Zugriff gesichert ist, z. B. im abgeschlos-
senen F�hrerraum des Triebfahrzeuges oder außerhalb in einem abge-
schlossenen Raum oder Schrank.

3.8 Zus�tzliche Maßnahmen f�r funkferngesteuerte Zugfahrten

3.8.1 Voraussetzungen

Z�ge, bei denen das Triebfahrzeug von Standorten auf Eisenbahnfahr-
zeugen außerhalb von F�hrerr�umen und anderen Fahrzeuginnenr�umen
aus gesteuert wird, d�rfen nur dann bewegt werden, wenn die baulichen,
betrieblichen und ergonomischen Bedingungen eine sichere Durchf�hrung
erlauben sowie die Erste Hilfe gew�hrleistet ist.

Z�ge fahren auch außerhalb von Arbeitsst�tten, d. h. auf der »freien Strecke«.

Standorte auf Eisenbahnfahrzeugen außerhalb von F�hrerr�umen und
anderen Fahrzeuginnenr�umen sind z. B. offene Endb�hnen, Rangierertritte.

Bauliche, betriebliche und ergonomische Bedingungen, die eine sichere
Durchf�hrung erlauben, sind insbesondere:
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– Der nach § 6 Abs. 1 der Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen«
(BGV D30) f�r Arbeitsst�tten vorgeschriebene seitliche Sicherheits-
abstand zwischen Schienenfahrzeugen und Teilen der Umgebung muss
auch auf der »freien Strecke« beidseitig vorhanden sein.

– Die Begrenzung der Geschwindigkeit der Zugfahrt auf 40 km/h.

– �berschreitet die Geschwindigkeit von Fahrten auf benachbarten Glei-
sen 40 km/h, ist die Gef�hrdung des Lokrangierf�hrers, z. B. durch Stau-
druck, Windsog und aufgewirbelte Partikel, im Einzelfall zu beurteilen.
Geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Gef�hrdung sind z. B.
Benutzen des dem benachbarten Gleis abgewandten Rangierertrittes,
Sperrung des benachbarten Gleises.

– Kleinere Rangierertritte nach den vor dem 1. Januar 1997 geltenden
Bestimmungen im UIC-Merkblatt 535-2 d�rfen als Standorte f�r den
Lokrangierf�hrer nur benutzt werden, wenn die gefahrene Geschwindig-
keit 25 km/h nicht �berschreitet.

– Die Dauer der Fahrt ist in Abh�ngigkeit des Standortes des Lokrangier-
f�hrers und der Witterungsbedingungen zu begrenzen. Dies bedeutet
z. B., dass sich der Lokrangierf�hrer auf dem Rangierertritt in der Regel
nicht l�nger als etwa 15 min ununterbrochen aufhalten soll.

Die Maßnahmen der Ersten Hilfe nach Abschnitt 3.3 sind auch in den
Bereichen der »freien Strecke« sicherzustellen, die im Funkfernsteuermodus
befahren werden.

3.8.2 Witterungsbedingungen

Z�ge, bei denen das Triebfahrzeug von Standorten auf Eisenbahnfahr-
zeugen außerhalb von F�hrerr�umen und anderen Fahrzeuginnenr�umen
aus gesteuert wird, d�rfen nur dann bewegt werden, wenn die sichere
Durchf�hrung von Fahrten nicht durch ung�nstige Witterungsbedingungen
beeintr�chtigt ist.

Siehe § 23 der Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der Pr�vention«
(BGV A1).

Ung�nstige Witterungsbedingungen sind z. B. extreme K�lte, besonders
intensive Niederschl�ge, starker Sturm.

4 Zeitpunkt der Anwendung

Diese BG-Regel ist anzuwenden ab Januar 2004, soweit nicht Inhalte
dieser BG-Regel nach geltenden Rechtsnormen oder als allgemein aner-
kannte Regeln der Technik bereits zu beachten sind. Sie ersetzt die
»Sicherheitsregeln f�r den Betrieb von Funkfernsteueranlagen bei Eisen-
bahnen« (ZH 1/12) vom Oktober 1988.
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Anhang 1

Linker Endtritt f�r G�terwagen
nach UIC-Merkblatt 535-2, Neuauflage 1. Januar 1997, Kapitel 4 und Anlage 20
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Anhang 2

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschl�gigen Vorschriften und
Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

(Bezugsquelle: Buchhandel
oder Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 K�ln.)

Gesetz �ber die Durchf�hrung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Besch�ftig-
ten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG),

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO),

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung f�r Schmalspurbahnen (ESBO),

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen f�r Anschlussbahnen der einzel-
nen Bundesl�nder (BOA/EBOA),

Verordnung �ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung
von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, �ber Sicherheit
beim Betrieb �berwachungsbed�rftiger Anlagen und �ber die Organi-
sation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung –
BetrSichV).

2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und Informationen
�ber Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

(Bezugsquelle: zust�ndige Berufsgenossenschaft
oder Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 K�ln.)

Unfallverh�tungsvorschrift »Grunds�tze der Pr�vention« (BGVA1),

Unfallverh�tungsvorschrift »Schienenbahnen« (BGV D30),

BG-Regel »Sicherheit von Einrichtungen zur drahtlosen �bertragung von
Steuerbefehlen« (BGR 149, bisherige ZH 1/295).
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3. Normen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin
oder
VDE-Verlag GmbH,
Bismarckstraße 33, 10625 Berlin.)

DIN EN 345 Spezifikation der Sicherheitsschuhe f�r den gewerb-
lichen Gebrauch,

DIN EN 397 Industrieschutzhelme,

DIN EN 471 Warnkleidung,

DIN EN 531 Schutzkleidung f�r hitzeexponierte Industriearbeiter (mit
Ausnahme von Schutzkleidung f�r die Feuerwehr und
f�r Schweißer),

DIN 1588 Schienenfahrzeuge; Tritt-Griff-Einheiten; Konstruktionshin-
weise,

DIN EN 50239 Bahnanwendungen; Funkfernsteuerung von Triebfahr-
zeugen f�r G�terbahnen,

E DIN VDE
0119 Teil 207-2

Zustand der Eisenbahnfahrzeuge; Leittechnik;
Teil 207-2: Funkfernsteuerung – FFST
(bisherige TRF.7120).

4. Sonstige Vorschriften und technische Regeln

Fahrdienstvorschrift f�r Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE);
Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV),
Kamekestraße 37–39, 50672 K�ln,

Vorschrift f�r die Sicherung der Bahn�berg�nge bei Nichtbundeseigenen
Eisenbahnen (B�V-NE); Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 K�ln,

DB-Konzernrichtlinie 408 »Z�ge fahren und Rangieren«; Herausgeber:
DB AG, Grunds�tze Fahrbetrieb, Taunusstraße 45-47, 60329 Frankfurt
am Main,

VDV-Schrift 211: Funkfernsteuerungen von Triebfahrzeugen f�r G�ter-
bahnen; Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV),
Kamekestraße 37–39, 50672 K�ln,
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VDV-Schrift 362: Bahn�berwege in abgeschlossenen Werksbereichen;
Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV),
Kamekestraße 37–39, 50672 K�ln,

VDV-Schrift 714: Leitlinien f�r die Beurteilung der Betriebsdiensttauglich-
keit in Verkehrsunternehmen; Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 K�ln,

VDV-Schrift 753: Richtlinie �ber Erteilung, Einschr�nkung und Entziehung
der Erlaubnis zum F�hren von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der
Eisenbahninfrastruktur von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die dem
�ffentlichen Verkehr dienen – Eisenbahnfahrzeug-F�hrerschein-Richtlinie –;
Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Kameke-
straße 37–39, 50672 K�ln,

UIC-Kodex 535-2: Normung und Anordnung der Tritte, Endb�hnen, �ber-
gangsstege, Griffe, Seilhaken und Bet�tigungseinrichtungen der automa-
tischen Kupplung und der Luftabsperrh�hne an G�terwagen im Hinblick
auf die Verwendung der automatischen Kupplung bei den Mitglieds-
bahnen der UIC und bei den Mitgliedsbahnen der OSShD; Herausgeber:
UIC-Generalsekretariat, 14–16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.
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BGR 122

Die bisherigen »Sicherheitsregeln f�r den Betrieb von Funkfernsteueranlagen
bei Eisenbahnen« (ZH 1/12) vom Oktober 1988 wurden vollst�ndig �ber-
arbeitet und in eine BG-Regel »Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisen-
bahnen« (BGR 122) �berstellt.

Seit April 1999 sind alle Neuver�ffentlichungen des berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften- und Regelwerkes unter einer neuen Bezeichnung und
Bestell-Nummer erh�ltlich.

F�r alle bislang unter einer VBG- bzw. ZH 1-Nummer ver�ffentlichten Unfall-
verh�tungsvorschriften, BG-Regeln, Merkbl�tter und sonstigen Schriften
bedeutet dies, dass sie erst im Rahmen einer �berarbeitung oder eines
Nachdrucks auf die neuen Bezeichnungen und Bestell-Nummern umgestellt
werden.

Bis zur vollst�ndigen Umstellung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften-
und Regelwerkes auf die neuen Bezeichnungen und Bestell-Nummern sind alle
Ver�ffentlichungen in einem �bergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren auch
weiterhin unter der bisherigen Bestell-Nummer erh�ltlich.


